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Zusammenfassung Bewertung BWA gemäss SIA 142 

 

Bezeichnung Erneuerung Textilmuseum St. Gallen 

Ideenwettbewerb und Projektwettbewerb, 2-stufig anonym 

 Auftraggeber Stiftung Textilmuseum St.Gallen, Vadianstr. 2, 9000 St. Gallen 

 

Organisation Marina Tüscher (Basel) Dani Burkhart (St. Gallen) Eva Keller (Herisau) 

 

Termine Ideenwettbewerb Abgabe 19.06.2020 

Projektwettbewerb Abgabe Pläne 20.11.2020 

SIA geprüft Nein 

 

Gesamtbewertung  

 

 Die Stiftung Textilmuseum ist nicht der Submissionsverordnung 

unterstellt, trotzdem bewertet BWA Ostschweiz diese Ausschreibung 

nicht positiv und bemängelt, dass hiermit eine Mischung von gängigen 

Verfahren vorliegt. 

 

Qualität Die Aufgabe ist klar umschrieben und das Programm gut strukturiert. 

 Folgende Punkte werden positiv bewertet: 

- BWA Ostschweiz begrüsst das offene Verfahren 

- gut Dokumentiert und Anforderungen auf das wesentliche 

beschränkt 

- Anonymität ist gewährleistet 

- Fachpreisrichter unabhängig und in der Mehrzahl 

 

Mängel Der zweistufige Wettbewerb wird als interessantes Verfahren 

gewürdigt, hingegen ist das Einladungsverfahren mit Zugeladenen kein 

gängiges SIA Verfahren und wird nicht begrüsst.  

 

 Der Auslober unterlässt es, die Ordnung subsidiär zu benennen. 

Hinweise auf SIA142 / 143 sind nur bezüglich Befangenheit aufgeführt.  

 

Bei einem zweistufigen Verfahren mit Ideenwettbewerb ist eine 

Preissumme für diese erste Stufe unerlässlich. Dabei ist auch die 

Höhe der Preissumme für den Projektwettbewerb zu hinterfragen. Für 

die Teilnehmer ist es informativ zu wissen in welchem Spektrum in 
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beiden Stufen die Anzahl Preise zu erwarten sind. Auch ist die Ankauf 

Bestimmung nur vage umschrieben. 

 

Die Formulierung «…in Absprache und mit Einwilligung der Urheberin 

oder des Urhebers auch Ideen aus Wettbewerbsbeiträgen zu 

verwenden…» wird das Urheberecht regelwidrig ausgelegt. 

 

 Die Zugesicherte Leistungsanteile von 58.5 % werden mit dem 

ausbedungenen Vorbehalt für GU-Vergabe oder für örtl. Bauleitung 

umschrieben. Die Verminderung der aufwandbestimmenden 

Baukosten zur Berechnung des Architektenhonorars «…Fachplanern 

bearbeiteten Gewerke…75%/ MSRL:50%...» wird nicht unterstützt.  

 

Beurteilung BWA Ostschweiz begrüsst das öffentliche Verfahren für die 

Erneuerung Textilmuseum St. Gallen. Leider werden die gängigen 

Wettbewerbsregeln von Sia 142 nur bedingt angewendet. 

 Somit fällt die Bewertung nicht positiv aus. 
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